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Amtliche Bekanntmachungen Stellenausschreibung
 
Die	Gemeinde	Großkmehlen	schreibt	für	ihre	Kindertages-
stätte	„Sonnenschein“	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	die	
Stelle	eines/r	Erziehers/in	 für	30	Wochenstunden	zuzüg-
lich	 einer	 variablen	 kinderzahlabhängigen	 Arbeitszeitan-
passung,	befristet	für	ein	Jahr,	aus.

Die	 Tätigkeit	 erfordert	 eine	 abgeschlossene	 Ausbildung	
als	staatlich	anerkannter/e	Erzieher/in	mit	mehrjähriger	Be-
rufserfahrung,	 Computerkenntnisse	 und	 die	 Bereitschaft,	
sich	ständig	weiter	zu	qualifizieren.

Grundlagen	 für	diese	Tätigkeit	sind	vor	allem	ein	ausge-
sprochen	gutes	Verhältnis	 zu	Kindern	und	die	Fähigkeit,	
auf	Augenhöhe	mit	den	Kindern	zu	kommunizieren.
Die	Bewerber/innen	sollten	über	ein	hohes	Maß	an	Zuver-
lässigkeit,	Kreativität,	Flexibilität	und	Teamfähigkeit	verfü-
gen	sowie	ein	freundliches	und	korrektes	Auftreten	besit-
zen.

Ihre	Bewerbungsunterlagen	senden	Sie	bitte	bis	zum	18.	
November 2016 an das

Amt Ortrand, Amtsdirektor, Altmarkt 1, 01990 Ortrand

(Für	die	eventuelle	Rücksendung	Ihrer	Bewerbungsunter-
lagen	 fügen	 Sie	 bitte	 einen	 ausreichend	 frankierten	 und	
adressierten	Rückumschlag	bei.)

Amtliche Bekanntmachung des Amtes Ortrand 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 für das „Gewerbe-
gebiet Burkersdorf“ an der Umgehungsstraße nach Krop-
pen als Satzung

Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	hat	 in	 ihrer	öffentli-
chen	Sitzung	am	16.6.2016	folgenden	Beschluss	gefasst:
Die	Stadtverordnetenversammlung	Ortrand	beschließt	die	2.	Än-
derung	des	Bebauungsplanes	Nr.	3	für	das	„Gewerbegebiet	Bur-
kersdorf“	an	der	Umgehungsstraße	nach	Kroppen	als	Satzung.	
Die	Änderung	bezieht	 sich	auf	 die	Streichung	des	Absatzes	3	
der	Textfestsetzungen	(Teil	B	der	Satzung).		Die	textlichen	Fest-
setzungen	 sowie	 die	 Festsetzung	 -	 offene	 Bauweise	 -	 in	 der	
Nutzungsschablone	des	Bebauungsplan	Nr.	3	des	Gewerbege-
bietes	Burkersdorf	werden	im	Hinblick	auf	die	vorgeschriebene	
Bauweise	geändert.
Im	bestehenden	Bebauungsplan	 sind	die	nachfolgenden	Fest-
setzungen	zu	streichen:
-	„I.	3	Bauweise	(§	9	Abs.	1	Nr.	2	BauGB);	Es	gilt	die	offene	Bau-
weise	gemäß	§	22	Abs.2	BauNVO.“
Nutzungsschablone	„o“.

Der	Landkreis	Oberspreewald	Lausitz	als	höhere	Verwaltungs-
behörde	 nach	 BauGB	 hat	 die	 2.	 Änderung	 des	 Bebauungs-
planes	Nr.	3	der	Stadt	Ortrand	„Gewerbegebiet	Burkersdorf“	mit	
Verfügung	vom	2.11.2016	unter	dem	Aktenzeichen	
1524	10.5	8/16	genehmigt.
Die	Genehmigung	wird	hiermit	gemäß	§	10	Abs.	3	BauGB	orts-
üblich	bekannt	gemacht.

Mit	 dieser	 Bekanntmachung	 tritt	 die	 2.	 Änderung	 des	 Bebau-
ungsplanes	Nr.	 3	 für	 das	 „Gewerbegebiet	Burkersdorf“	 an	 der	
Umgehungsstraße	nach	Kroppen	als	Satzung	in	Kraft.
Eine	Verletzung	der	in	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1-3	BauGB	be-
zeichneten	beachtlichen	Verfahrens-	und	Formvorschriften,	eine	
unter	 Berücksichtigung	 des	 §	 214	 Abs.	 2	 BauGB	 beachtliche	
Verletzung	 der	 Vorschriften	 über	 das	 Verhältnis	 der	 Satzung	
und	 des	 Flächennutzungsplanes	 und	 nach	 §	 214	Abs.	 3	Satz	
2	 BauGB	 beachtliche	 Mängel	 des	 Abwägungsvorganges	 sind	
unbeachtlich,	wenn	sie	nicht	 innerhalb	eines	Jahres	seit	dieser	
Bekanntmachung	 schriftlich	 gegenüber	 der	 Gemeinde	 geltend	
gemacht	worden	sind.	Dabei	ist	der	Sachverhalt,	der	die	Verlet-
zung	begründen	soll,	darzulegen	(§	215	Abs.	1	BauGB).
Auf	die	Vorschriften	des	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	sowie	Abs.	4
und	§	39	BauGB	über	die	 fristgemäße	Geltendmachung	etwa-
iger	Entschädigungsansprüche	für	Eingriffe	in	eine	bisher	zuläs-
sige	Nutzung	durch	diese	Satzung	und	über	das	Erlöschen	von
Entschädigungsansprüchen	wird	hingewiesen.

Der	Bebauungsplan	kann	während	folgender	Zeiten	in	der	Amts-
verwaltung	Ortrand,	Altmarkt	1	eingesehen	werden:
Montag		 	 07.30	bis	11.30	Uhr	und	12.00	bis	14.30	Uhr	
Dienstag		 07.30	bis	11.30	Uhr	und	12.00	bis	17.30	Uhr
Mittwoch		 07.30	bis	11.30	Uhr	und	12.00	bis	14.30	Uhr	
Donnerstag	 07.30	bis	11.30	Uhr	und	12.00	bis	15.30	Uhr
Freitag	 	 07.30	bis	12.00	Uhr

Kersten	Sickert,	Amtsdirektor


